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Einladung 
zur Sitzung 

des Gemeinderates 
Datum  Dienstag, den 13.12.2022 

Uhrzeit 18:30 Uhr 

Ort 
Sitzungssaal, Königstraße 29/1, 71139 
Ehningen 

 
 
T O P  1  

Bekanntgabe von Niederschriften und nicht öffentlich gefassten Beschlüssen 

T O P  2  

Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ehningen 
sowie der Finanzplanung bis 2026 
 
Beschluss des Wirtschaftsplanes 2023 für den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung sowie der Finanzplanung bis 2026 
 
Beschluss des Wirtschaftsplanes 2023 für den Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung sowie der Finanzplanung bis 2026 
Vorlage: 413/2022 

T O P  3  

Investitionsförderung für Vereine und Organisationen 
Vorlage: 410/2022 

T O P  4  

Erschließung Gewerbegebiet Leimental-Mahden  
- Vorstellung der Genehmigungsplanung 
Vorlage: 412/2022 

T O P  5  

Wärmeversorgung für das Gewerbegebiet "Leimental/Mahden" 
- Stellungnahme Energiekonzept 
Vorlage: 421/2022 

T O P  6  

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften 
- Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe (§ 13 Abs. 2) 
Vorlage: 416/2022 

T O P  7  

Radschnellwegeausbau Ehningen K1077 
2. Bauabschnitt 
Vorlage: 420/2022 



 
Seite - 2 -  von 2 

 

T O P  8  

Antrag auf Baugenehmigung 
Hildrizhauser Str.111, Flst. Nr. 864 
Neubau einer 2-Feld-Tennishalle mit Umkleidegebäude 
Vorlage: 423/2022 

T O P  9  

Bekanntgaben und Anfragen 

 
 

Hierzu lade ich Sie herzlich ein. 
 

 

Ehningen, 01.12.2022 
 
 
 
 
 
Lukas Rosengrün 
Bürgermeister 
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 413/2022 

Amt / Sachgebiet:  Kämmerei 

Bearbeiter*in: Widenmaier, Jochen 

Aktenzeichen: 902.41 

Sitzungstermin: 13.12.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

B e s c h l u s s  d e r  H a u s h a l t s s a t z u n g  m i t  H a u s h a l t s p l a n  2 0 2 3  
d e r  G e m e i n d e  E h n i n g e n  
s o w i e  d e r  F i n a n z p l a n u n g  b i s  2 0 2 6  
 
B e s c h l u s s  d e s  W i r t s c h a f t s p l a n e s  2 0 2 3  f ü r  d e n  
E i g e n b e t r i e b   
W a s s e r v e r s o r g u n g  s o w i e  d e r  F i n a n z p l a n u n g  b i s  2 0 2 6  
 
B e s c h l u s s  d e s  W i r t s c h a f t s p l a n e s  2 0 2 3  f ü r  d e n  
E i g e n b e t r i e b   
A b w a s s e r b e s e i t i g u n g  s o w i e  d e r  F i n a n z p l a n u n g  b i s  2 0 2 6  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
1. Für das Haushaltsjahr 2023 wird folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat  
 am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:  
 
 

§ 1  
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen        EUR 
 

1.1   Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 28.312.143 

1.2   Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 30.583.730 

1.3   Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

        (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 

- 2.271.587 

1.4   Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von   0 

1.5   Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von   0 

1.6   Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von  0 

1.7   Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 2.271.587 
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2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen EUR 
 

2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

        Verwaltungstätigkeit von 

27.691.010 

2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

        Verwaltungstätigkeit von 

- 28.128.207 

2.3   Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   

        (Saldo aus 2.1 und 2.2) von  

- 437.197 

2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.478.500 

2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  - 4.458.750 

2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

        Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

- 1.980.250 

2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  

        (Saldo 2.3 und 2.6) von 

- 2.417.447 

2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  0 

2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   - 375.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

        aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von  

- 375.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von  

- 2.792.447 

 
 

§ 2  
Kreditermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf   0 € 
 

 
§ 3  

Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von  
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf   3.306.500 € 
 
 

§ 4  
Kassenkredite  

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  5.000.000 € 
 
 
2. Der Finanzplanung bis 2026 aus dem Gesamtergebnishaushalt und  

Gesamtfinanzhaushalt wird zugestimmt. 
 



 
Seite - 3 -  von 5 

 

3. Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat 
am 13. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Erfolgsplan    
 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge  934.650 € 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -934.650 € 

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis  

      (Saldo aus 1.1 und 1.2)  

 

                 0 €  

 
2. Liquiditätsplan 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit  1.158.650 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  -692.250 € 

2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

      Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

 

466.400 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -1.475.000 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

 

-1.475.000 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

     (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

 

-1.008.600 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     1.211.500 €              

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       -202.900 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

 

1.008.600 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

 

0 € 

 

3. Kreditaufnahmen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  

     (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf          1.211.500 € 

 

4. Verpflichtungsermächtigungen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

     Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für  

     Investitionen und Investitionsförderungen belasten  

     (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf            0 € 

 

5. Kassenkreditermächtigungen 

     Der Höchstbetrag der Kassenkredite  

     wird festgesetzt auf                   850.000 € 

 

4. Der Finanzplanung bis 2026 im Wirtschaftsplan wird zugestimmt.  
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5. Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat  
     am 13. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung  
     für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Erfolgsplan    
 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge  1.570.979 € 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -1.570.979 € 

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis  

      (Saldo aus 1.1 und 1.2) 

 

                0 € 

 
2. Liquiditätsplan 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit  1.366.979 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  -1.012.979 € 

2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

      Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

 

354.000 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -803.000 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

 

-803.000 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

     (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

 

-449.000 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit        961.400 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       -512.400 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

 

449.000 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

 

0 € 

 

C. Kreditaufnahmen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

     (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf             961.400 € 

 

D. Verpflichtungsermächtigungen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

     Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für  

     Investitionen und Investitionsförderungen belasten  

     (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf               0 € 

 

E. Kassenkreditermächtigungen 

     Der Höchstbetrag der Kassenkredite  

     wird festgesetzt auf                    1.000.000 € 

 

6. Der Finanzplanung bis 2026 im Wirtschaftsplan wird zugestimmt. 
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E i n l e i t u n g :  
 

Die Einbringung der Entwürfe der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023, der  

Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung, sowie der Finanzplanungen bis 2026 erfolgte in der 

Gemeinderatssitzung am 08.11.2022. 

Die Aussprache erfolgte am 22.11.2022. 

 

S a c h v e r h a l t :  
 

Der Gesamtergebnishaushalt ist mit einem Minus von 2.271.587 € ausgewiesen 

und der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Minus von 2.792.447 €. 

 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 01.12.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 410/2022 

Amt / Sachgebiet:  Kämmerei 

Bearbeiter*in: Bär, Sabrina 

Aktenzeichen: 366.122 

Sitzungstermin: 13.12.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g  f ü r  V e r e i n e  u n d  O r g a n i s a t i o n e n  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
1. Die Gemeinde Ehningen gewährt dem Liederkranz Ehningen e.V. für das 

Jahr 2022 eine Investitionsförderung in Höhe von 121,50 Euro für die 
bereits erfolgte Beschaffung von 50 Notenständer. 
 

2. Die Gemeinde Ehningen gewährt dem Liederkranz Ehningen e.V. für das 
Jahr 2023 eine Investitionsförderung in Höhe von ca. 1.120 Euro für die 
geplante Anschaffung von Tontechnik. 
 

3. Die Gemeinde Ehningen gewährt dem Handharmonika-Club Ehningen e.V. 
für das Jahr 2022 eine Investitionsförderung in Höhe von 708,18 Euro für 
die bereits erfolgte Anschaffung eines Keyboards mit Zubehör und sowie 
die Erweiterung/den Ersatz der Tontechnik. 

 
4. Die Gemeinde Ehningen gewährt dem Edàfetzer Ehningen e.V. für das 

Jahr 2022 eine Investitionsförderung in Höhe von 434,15 Euro für die 
bereits erfolgte Beschaffung einer Rückfahrkamera und eines 
Sonnenschirms mit Plattenständer.  
 

5. Die Gemeinde Ehningen stimmt dem Antrag der Edáfetzer Ehningen e.V. 
zur Investitionsförderung für das Jahr 2022 für die erfolgte Beschaffung 
einer Fritteuse, der Reinigung/Reparatur zweier Instrumente sowie der 
Arrangements zweier Musikstücke nicht zu.   

 
6. Die Gemeinde Ehningen gewährt dem Musikverein Ehningen e.V. für das 

Jahr 2023 eine Investitionsförderung in Höhe von ca. 750 Euro für die 
geplante Beschaffung von Röhrenglocken. 
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E i n l e i t u n g :  
 

1. Der Liederkranz Ehningen e.V. informierte darüber in diesem Jahr 50 
Notenständer angeschafft zu haben. 
 

2. Der Liederkranz Ehningen e.V. beabsichtigt im Jahr 2023 neue Tontechnik 
für die technische Unterstützung von Chorauftritten an wechselnden Orten, 
auch im Freien, zu beschaffen.  
 

3. Der Handharmonika-Club Ehningen e.V. informierte über die im Jahr 2022 
getätigte Anschaffung eines neuen Keyboards inklusive Zubehör (Hocker, 
Ständer, Aktiv-Boxen) sowie den Ersatz bzw. die Ergänzung von einem Teil 
der Tontechnik (Mikrofone und Zubehör). Diese Anschaffungen sollen für 
den Musikunterricht und das Orchester für die Proben und Auftritte genutzt 
werden.  
 

4. Der Edàfetzer Ehningen e.V. hat in diesem Jahr eine Rückfahrkamera für 
den Anhänger, mit dem u.a. die Instrumente transportiert werden, sowie 
einen Sonnenschirm mit Plattenständer für die Nutzung bei 
Veranstaltungen beschafft.  

 
5. Der Edàfetzer Ehningen e.V. hat in diesem Jahr eine Fritteuse und 

Arrangements von zwei Musikstücken beschafft. Zudem wurde die 
Reinigung/Reparatur einer Posaune und einer Trompete durchgeführt. 
 

6. Der Musikverein Ehningen e.V. beabsichtigt im Jahr 2023 eine 
Neuanschaffung für das große Orchester zu tätigen. Dabei handelt es sich 
um Röhrenglocken, die für die Nutzung bei Konzerten beschafft werden 
sollen.  
 

Für all diese Investitionen wurden Anträge auf Investitionsförderung gestellt. 
Hierüber ist zu beraten und Beschluss zu fassen. 
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 

1. Liederkranz Ehningen e.V. | Anschaffung von 50 Notenständer 
 
1.1. Mit E-Mail vom 29.09.2022 hat der Liederkranz Ehningen e.V. darüber 

informiert, dass er im Juli diesen Jahres 50 Notenständer angeschafft hat. 
 
1.2. Anträge auf Investitionsförderung sind bis zum 01.10. des Zuschussjahres 

zu stellen. Der Antrag wurde am 29.09.2022 gestellt und ist somit 
rechtzeitig eingegangen. 

 
1.3. Der Zuschuss kann bis zu 15 % der anrechnungsfähigen Kosten betragen. 

Bei anrechnungsfähigen Gesamtkosten von 810,00 Euro liegt der Zuschuss 
bei 121,50 Euro. Es wurden keine Zuschüsse Dritter gewährt.  
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2. Liederkranz Ehningen e.V. | Anschaffung neuer Tontechnik  
 
2.1.  Mit E-Mail vom 29.09.2022 hat der Liederkranz Ehningen e.V. darüber 

informiert, dass er beabsichtigt im Jahr 2023 neue Tontechnik zu beschaffen. 
 
2.2. Für Investitionen über 5.000 Euro ist der Zuschussantrag gem. den 

Investitionsförderrichtlinien vor der Tätigung der Investition bei der Gemeinde 
einzureichen. Ansonsten ist ein eventueller Zuschuss ersatzlos verloren.  
Für die im Jahr 2023 beabsichtigten Investitionen über 5.000 Euro sind die 
Anträge bis zum 01.10.2022 einzureichen. Der Antrag erfüllt diese 
Anforderungen.  

 
2.3. Der Zuschuss kann bis zu 15 % der anrechnungsfähigen Kosten betragen.  
 
2.3.1. Anrechnungsfähige Kosten ergeben sich nach Abzug der Zuschüsse Dritter. 

Spenden Dritter bleiben unberücksichtigt. Der Verein erwartet Zuschüsse von 
Dritten in Höhe von 15% sowie Spenden in Höhe von 20%.  

 
2.3.2.  Bei Gesamtkosten in Höhe von 8.780 Euro abzgl. der Zuschüsse Dritter in  

Höhe von 1.317 Euro (15 % der Gesamtkosten) ergeben sich  
anrechnungsfähige Kosten in Höhe von 7.463 Euro.  
 
Der Gemeindezuschuss in Höhe von 15 % beträgt somit ca. 1.120 Euro. 
 

3. Handharmonika-Club Ehningen e.V. | Anschaffung eines neuen 
Keyboards inkl. Zubehör sowie Ersatz/Erweiterung von Tontechnik  

 
3.1. Mit Schreiben vom 30.09.2022 hat der Handharmonika-Club Ehningen e.V. 

darüber informiert, dass er im Frühjahr 2022 ein Keyboard mit Zubehör und 
Tontechnik beschaffte.  
 

3.2. Für die im Jahr 2022 getätigten Investitionen bis zu 5.000 Euro waren die 
Anträge bis zum 01.10.2022 einzureichen. Der Antrag wurde am 
30.09.2022 gestellt und ist somit rechtzeitig eingegangen.  
 

3.3. Die Kosten für die Beschaffungen liegen lt. der vorliegenden Rechnungen 
bei 4.721,20 Euro (Keyboard mit Zubehör: 1.845,00 Euro / Mikrofone mit 
Zubehör: 2.876,20 Euro). Es wird mit keinen Zuschüssen Dritter gerechnet.  
 

3.4. Der Zuschuss kann bis zu 15 % der anrechnungsfähigen Kosten betragen. 
Bei anrechnungsfähigen Gesamtkosten von 4.721,20 Euro liegt der 
Zuschuss somit bei 708,18 Euro.  
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4. Edàfetzer Ehningen e.V. | Beschaffungen eines Sonnenschirms, einer 
Rückfahrkamera, Fritteuse, Arrangements von Musikstücken und 
Erneuerungen von zwei Instrumenten  

 
4.1  Mit Schreiben vom 28.10.2022 hat der Edàfetzer Ehningen e.V. darüber 

informiert, dass er zwischen Mai und August 2022 einen Sonnenschirm mit 
Plattenständer, eine Rückfahrkamera, eine Fritteuse sowie Arrangements 
von zwei Musikstücken angeschafft hat und die Reinigung/Reparatur an zwei 
Instrumenten (Trompete, Posaune) durchführen ließ. 

 
4.2. Die Gemeinde kann örtlichen Vereinen und Organisationen auf Antrag     

     Zuschüsse zu Bauvorhaben, größeren Instandsetzungsarbeiten und zum  
     Kauf von langlebigen Gegenständen, die dem Vereinszweck dienen,    
     gewähren.  

 
4.2.1. Die Voraussetzung von Gegenständen ist bei der Beschaffung von 

Arrangements zweier Musikstücke sowie der Reinigung/Reparatur der 
Instrumente nicht gegeben. Ebenfalls liegen hier keine größeren 
Instandsetzungsarbeiten vor.  

 
4.3 Nach den Vereinsförderrichtlinien selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter 

werden nicht von der Gemeinde bezuschusst, wenn sie weniger als 250 Euro 
kosten. Hiervon ist die Fritteuse betroffen, da sie selbstständig nutzbar ist 
und diese Grenze mit dem Kaufpreis in Höhe von 235,61 Euro nicht erreicht 
wurde.  

 
4.4       Für die im Jahr 2022 getätigten Investitionen bis zu 5.000 Euro waren die  

      Anträge bis zum 01.10.2022 einzureichen. Der Antrag wurde am   
      28.10.2022 gestellt und ist somit nicht rechtzeitig eingegangen.  

 
4.5      Die Kosten für die Beschaffungen liegen lt. der vorliegenden Rechnungen   

     bei 3.341,75 Euro (Sonnenschirm mit Plattenständer: 2.744,35 Euro / 
     Rückfahrkamera: 149,99 Euro / Fritteuse: 235,61 Euro /  
     Reinigung/Reparatur Posaune: 108,00 Euro / Reinigung/Reparatur  
     Trompete: 103,80 Euro). Es wird mit keinen Zuschüssen Dritter gerechnet.  

 
4.6 Aufgrund der geringfügigen Fristüberschreitung und der aktuell schwierigen 

Situation in den Vereinen schlägt die Gemeindeverwaltung eine Bewilligung 
des Antrags für die Anschaffung der Rückfahrkamera und dem 
Sonnenschirm mit Plattenständer vor. 

  
4.7 Der Zuschuss kann bis zu 15 % der anrechnungsfähigen Kosten betragen.

 Bei anrechnungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 2.894,34 Euro liegt der 
Zuschuss somit bei 434,15 Euro.  
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5. Musikverein Ehningen e.V. | Neuanschaffung von Röhrenglocken  
 
5.1  Mit Schreiben vom 22.11.2022 hat der Musikverein Ehningen e.V. mitgeteilt, 

dass er im Jahr 2023 Röhrenglocken anschaffen möchte. Diese wurden in 
der Vergangenheit für deren Konzerte immer ausgeliehen. 

 

5.2 Für die im Jahr 2023 beabsichtigten Investitionen bis zu 5.000 Euro sind die 
Anträge bis zum 01.10.2023 einzureichen. Der Antrag wurde am 22.11.2022 
gestellt und ist somit rechtzeitig eingegangen.  

 
5.3.  Nach derzeitigem Angebot liegen die Kosten für die Beschaffung der 

Röhrenglocken bei 4.998 Euro. Es wird mit keinen Zuschüssen Dritter 
gerechnet.  

 
5.4 Der Zuschuss kann bis zu 15 % der anrechnungsfähigen Kosten betragen. 

Bei anrechnungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 4.998 Euro liegt der 
Zuschuss somit bei ca. 750 Euro.  

 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 01.12.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 412/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bauamt 

Bearbeiter*in: Häring, Dan 

Aktenzeichen: 621.41 

Sitzungstermin: 13.12.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

E r s c h l i e ß u n g  G e w e r b e g e b i e t  L e i m e n t a l - M a h d e n   
-  V o r s t e l l u n g  d e r  G e n e h m i g u n g s p l a n u n g  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
1. Der dargestellten/vorgestellten Erschließung wird zugestimmt. 
2. Auf dieser Grundlage wird mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) 
ein Erschließungsertrag abgeschlossen. 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Die Gemeinde Ehningen plant die Erschließung des Gewerbegebiets  
„Leimental/Mahden“. Das Gebiet befindet sich westlich der bestehenden  
Bebauung und wird durch die Kreisstraße 1002 sowie der Bahntrasse  
Stuttgart-Singen vom Ortskern abgegrenzt. Die verkehrstechnische Erschließung  
erfolgt über eine neu zu erstellenden Einmündung auf die K1002/Nordwestliche  
Randstraße. Zusätzlich wird auf der K1002 eine Busbucht errichtet. 
Insgesamt umfasst das Planungsgebiet inklusive der für die Erschließung  
benötigten Flächen ca. 2,72 ha. 
Das Büro IBB Wörn Ingenieure aus Ehningen wurde von der Gemeinde Ehningen  
damit beauftragt, die Erschließung für Entwässerung, Frischwasser und Straßen  
zu planen. 
 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  
 
GR-Vorlage Nr. 361/2022 ö vom 13.09.2022 
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 

1. Straßenbau 
 
Die Erschließung in das Plangebiet erfolgt ausgehend von der Nordwestlichen Randstraße 
(K1002) über eine Linksabbiegespur. Dazu muss der östliche Fahrbahnrand der K1002 
weiter Richtung Bahnlinie verschoben werden. Die Zufahrt erfolgt an zentraler Stelle des 
geplanten Gewerbegebiets im Bereich mit dem geringsten Höhenversatz zwischen K1002 
und bestehendem Gelände. Die innere Erschließung erfolgt unter Einbeziehung des 
bestehenden Grubstockwegs im Norden, ohne Sackgassen, über eine Straßenschleife. 
Neben einer guten Orientierung ist damit auch eine problemlose Ver- und Entsorgung 
gewährleistet. Die bisherige Zu- und Abfahrt im Norden von der K1002 in den 
Grubstockweg soll in Zukunft nur für Fußgänger und Radfahrer möglich sein. 
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Entlang der Nordwestlichen Randstraße ist eine Bushaltestelle einseitig vorgesehen um 
das zukünftige Gewerbegebiet an das ÖPNV-Netz anzubinden. 
Der bestehende asphaltierte Weg entlang der K1002 dient gegenwärtig noch für die 
Landwirtschaft und als Radweg. Zukünftig ist er als Geh- und Radweg (Breite 3,00 m) 
geplant.  
Nördlich des Einmündungsbereichs wird der Geh- und Radweg von ca. 2,00 auf 3,00 m 
verbreitert. Der Abstand zum Fahrbahnrand der K1002 beträgt 1,75 m. 
Die Fahrbahnen im Plangebiet sind 6,50 m breit. Damit ist ein Begegnungsverkehr zweier 
LKW ohne Einschränkungen möglich.  
Die Bushaltestelle ist ebenfalls über einen 1,50 m breiten Gehweg fußläufig erreichbar. 
 
Die Trassen der Straßen sind im Bebauungsplan festgelegt. Die öffentlichen Flächen liegen 
zwischen den in der Umlegung der Grundstücke festgestellten Grenzen, s. Anlagen 1+2 
 

2. Entwässerung 
 
2.1 Allgemeines  
 
Die Entwässerung des Gebietes erfolgt im Trennsystem. 
Die Verkehrs- und Hofflächen werden in dichter Bauweise (Asphalt oder Beton)  
hergestellt. Stellplätze auf den Grundstücken werden mit wasserdurchlässigen  
Belägen ausgeführt wie z. B. Sickerpflaster oder Rasenfugenpflaster. 
Die Dachflächen sollen grundsätzlich als Gründach ausgeführt werden. Hierbei  
ist jedoch aufgrund von Aufbauten u. ä. mit einem reduzierten Anteil der  
Gründächer von 70 % zu rechnen. 
 
2.2 Schmutzwasser  
 
Das anfallende Abwasser wird in Schmutzwasserkanälen gesammelt und dem  
bestehenden Mischwasserkanal im Gärtringer Weg zugeführt. Anschließend  
erfolgt der weitere Transport über die Ortskanalisation bis zur Kläranlage im  
Aidlinger Tal.  
 
2.3 Regenwasser  
 
Das innerhalb des Gebiets anfallende Oberflächenwasser wird über  
Straßeneinläufe gesammelt und anschließend durch Regenwasserkanäle in  
den Straßen in das geplante Regenrückhaltebecken südlich des Gebiets  
abgeleitet. Von diesem wird es gedrosselt in den bestehenden  
Regenwasserkanal im Gärtringer Weg eingeleitet. Dieser mündet im weiteren  
Verlauf im Bereich der Herrenberger Straße in der Vorflut (Bach „Würm“). 
Vor der Einleitung des Regenwassers in das Regenrückhaltebecken erfolgt eine  
Behandlung des Regenwassers. Das im nordwestlichen Bereich ankommende 
Oberflächenwasser des Grubstockwegs wird über einen offenen Graben gefasst und in 
Richtung Würm abgeleitet. Dies entspricht auch der aktuellen Situation. 
 

3. Wasserversorgung 
 
Der Anschluss des Gewerbegebiets an die öffentliche Wasserversorgung erfolgt über den 
Gärtringer Weg. Hier wurden schon entsprechende Verrohrungen beim Neubau des 
Bahndurchlasses Gärtringer Weg berücksichtigt. 
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U m w e l t a u s w i r k u n g e n : 
 
4. Städtebaulicher Vertrag / Erschließungsvertrag 
Die Gemeinde Ehningen hat am 16.07.2019 mit der LBBW Immobilien 
Kommunalentwicklung GmbH (KE) einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen (GR 
Beschluss vom 14.05.2019). 
 
In § 6 dieses städtebaulichen Vertrages ist geregelt: 
„Die KE verpflichtet sich, zur Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen auf der 
Grundlage der Festsetzungen des künftigen Bebauungsplans mit der Gemeinde einen 
Erschließungsvertrag abzuschließen, der die zu erstellenden Erschließungsanlagen 
detailliert beschreibt und deren planerische und technische Ausführung ausführlich 
darstellt.“  
 
    
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
 
Die Kostenberechnung für die Erschließung liegt bei 2,59 Mio € Brutto 
 
 

  

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 01.12.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  Anlage1Übersichtslageplan Ver- und Entsorgung 

Anlage2 Straßenbau Lageplan 
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Ver- und Entsorgungsleitungen:

Gas - bestehend

Strom - Mittelspannung - bestehend

Strom - Niederspannung - bestehend

Telekommunikation - bestehend

Wasser - bestehend

Wasser - geplant

Kanal - Schmutzwasser - bestehend

Kanal - Regenwasser - bestehend

Kanal - Mischwasser - bestehend

Kanal - Schmutzwasser - geplant

Kanal - Regenwasser - geplant

Kanal - Mischwasser - geplant

Gas - geplant

Wasser - entfällt

Kanal - entfällt

Kabeltrasse - geplant

Leerrohr - geplant

Kanal - fiktiv

Strom - Mittelspannung - geplant

Telekommunikation - geplant
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 421/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bauamt 

Bearbeiter*in: Häring, Dan 

Aktenzeichen: 621.41 

Sitzungstermin: 13.12.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

W ä r m e v e r s o r g u n g  f ü r  d a s  G e w e r b e g e b i e t  
" L e i m e n t a l / M a h d e n "  
-  S t e l l u n g n a h m e  E n e r g i e k o n z e p t  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
Kenntnisnahme 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Die Gemeindeverwaltung Ehningen entwickelt für das Gewerbegebiet „Leimental/Mahden“  
einen Bebauungsplan und dessen Erschließung.  
Das städtebauliche Konzept dient als Ausgangspunkt für die durchgeführten 
Untersuchungen zur Wärmeversorgung im Gewerbegebiet. 
Ziel der Untersuchungen ist die qualitative Bewertung der technischen und wirtschaftlichen  
Machbarkeit einer netzbasierten Wärmeversorgung. Diese netzbasierte Wärmeversorgung 
soll den aktuellen klima- und energiepolitischen Qualitätskriterien entsprechen. Diese und 
weitere Randbedingungen bzw. Anforderungen an das untersuchte Wärmever-
sorgungskonzept sind Vorgaben seitens der Gemeinde an EGS Plan. 
 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n :  
 
Keine 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Im Gewerbegebiet Leimental/Mahden in Ehningen ist in einem ersten Bauabschnitt die  
Ansiedelung von ca. 12 Handwerksbetrieben geplant. Der Wärmebedarf beträgt 
voraussichtlich etwa 250 MWh/a. Der Großteil des Bedarfs fällt dabei zur Raumheizung an. 
Der Warmwasser-Wärmebedarf kann als untergeordnet betrachtet werden. 
 
Die Erschließungs- und Straßenbauplanung für das Gebiet ist bereits abgeschlossen, 
erste Baumaßnahmen sind im ersten Quartal 2023 vorgesehen. Fragestellung dieser  
Stellungnahme ist, ob im Zuge der Erschließung auch ein Wärmenetz geplant und gebaut  
werden soll, über welches die entstehenden Gebäude mit Wärme versorgt werden könnten.  
 
Ein Wärmenetzbetreiber und -versorger ist in die Planung bisher nicht involviert. 
Um diese Fragestellung zu erörtern, wurde im Rahmen der Untersuchung der zukünftige  
Wärmebedarf abgeschätzt und die Anforderungen standortspezifisch bewertet. 
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Als Ergebnis der Untersuchung steht die Empfehlung die Wärmeversorgung des 
Gebiets dezentral, also gebäudeweise, umzusetzen. Eine Erschließung mit einem 
Wärmenetz wird nicht empfohlen. 
 
Die wesentlichen Gründe sind: 
- Vorhandene erneuerbare Energiepotenziale (Außenluft und oberflächennahe 
Geothermie) können dezentral effizienter und wirtschaftlicher eingesetzt werden. 
 
- Geringe Wärmedichte im Gebiet bedingt schlechte Voraussetzung für die  
Wirtschaftlichkeit einer zentralen, netzgebundenen Wärmeversorgung. 
 
- Wenig bis kein Interesse eines Wärmeversorgers mit wirtschaftlichem Interesse an der 
Umsetzung eines Wärmenetzes. 
 
- Strom aus Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden direkt in dezentralen  
Wärmepumpen nutzbar, bringt wirtschaftliche Vorteile und erhöht die Klimaschutzwirkung. 
 
Folgende Anregungen wurden seitens EGS-Plan für das weitere Verfahren vorgeschlagen: 
 
1. Keine Erschließung des Baugebiets mit Erdgas: die Nutzung von Erdgas ist nicht  
vereinbar mit den klima- und energiepolitischen Zielen der Bundesrepublik  
Deutschland und des Landes Baden-Württemberg. 
 
2. Nutzungspflicht für Photovoltaikanlagen in Grundstückskaufverträgen verankern. Ggfl. 
Vorgaben zu Mindestanlagengrößen definieren. 
 
 
U m w e l t a u s w i r k u n g e n : 
 
S i e h e  o b e n  
 
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
 
Nicht bekannt  
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 01.12.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
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1 Zusammenfassung und Empfehlung 

Im Gewerbegebiet Leimental/Mahden in Ehningen ist in einem ersten Bauabschnitt die 

Ansiedelung von 12 Handwerksbetrieben geplant. Der Wärmebedarf beträgt voraussichtlich 

etwa 250 MWh/a. Der Großteil des Bedarfs fällt dabei zur Raumheizung an. Der Warmwasser-

Wärmebedarf kann als untergeordnet betrachtet werden. 

Die Erschließungs- und Straßenbauplanung für das Gebiet ist bereits weit fortgeschritten und 

erste Baumaßnahmen sind im zweiten Quartal 2023 vorgesehen. Fragestellung dieser 

Stellungnahme ist, ob im Zuge der Erschließung auch ein Wärmenetz geplant und gebaut 

werden soll, über welches die entstehenden Gebäude mit Wärme versorgt werden können. 

Ein Wärmenetzbetreiber und -versorger ist in die Planung bisher nicht involviert. 

Um diese Fragestellung zu erörtern, wurden im Rahmen des Auftrags der zukünftige 

Wärmebedarf abgeschätzt, Anforderungen an eine zukunftsfähige, zentrale 

Wärmeversorgungen definiert und die zur Erreichung eines solchen Konzepts vorhandenen 

Rahmenbedingungen beschrieben und standortspezifisch bewertet. 

Als Ergebnis der Untersuchung steht die Empfehlung die Wärmeversorgung des Gebiets 

dezentral, also gebäudeweise, umzusetzen. Eine Erschließung mit einem Wärmenetz wird 

nicht empfohlen. 

Die wesentlichen Gründe sind: 

- Abwesenheit erneuerbarer Energiequellen mit zentralem Charakter. Vorhandene 

erneuerbare Energiepotenziale (Außenluft und oberflächennahe Geothermie) können 

dezentral effizienter und wirtschaftlicher eingesetzt werden. 

- Geringe Wärmedichte im Gebiet bedingt schlechte Voraussetzung für die 

Wirtschaftlichkeit einer zentralen, netzgebundenen Wärmeversorgung. 

- Abwesenheit eines Wärmeversorgers mit wirtschaftlichem Interesse an der Umsetzung 

eines Wärmenetzes. 

- Strom aus Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden direkt in dezentralen 

Wärmepumpen nutzbar, bringt wirtschaftliche Vorteile und erhöht Klimaschutzwirkung. 

Bezogen auf die Wärmeversorgung empfiehlt EGS-plan im Rahmen des weiteren B-Plan-

Verfahrens und der Erschließung des Baugebiets zur Erreichung aktueller klima- und 

energiepolitischer Ziele zusätzlich: 

1. Keine Erschließung des Baugebiets mit Erdgas: die Nutzung von Erdgas ist nicht 

vereinbar mit den klima- und energiepolitischen Zielen der Bundesrepublik 

Deutschland und des Landes Baden-Württemberg. 

2. Feuerstätten-Verbot im B-Plan und/oder in den Grundstücks-Kaufverträgen verankern.  

3. Nutzungspflicht für Photovoltaikanlagen im B-Plan und/oder den Grundstücks-

Kaufverträgen verankern. Ggf. Vorgaben zu Mindest-Anlagengrößen definieren. 

Über die Wärmeversorgung hinaus können weitere Vorgaben die Erreichung klima- und 

energiepolitischer Ziele unterstützen. So zum Beispiel: 

1. Nachhaltige Bauweisen und Materialien.  

2. Nachhaltiges Mobilitätskonzept (z.B. Elektroladestellen)  
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2 Einleitung und Zielsetzung 

Die Gemeindeverwaltung Ehningen entwickelt für das Gewerbegebiet „Leimental/Mahden“ 

einen Bebauungsplan und dessen Erschließung. Das B-Plan-Verfahren wird vom 

Architekturbüro ARP (Architekten Partnerschaft Stuttgart) begleitet. Das städtebauliche 

Konzept dient als Ausgangspunkt für die durchgeführten Untersuchungen. 

Ziel der Untersuchungen ist die qualitative Bewertung der technischen und wirtschaftlichen 

Machbarkeit einer netzbasierten Wärmeversorgung des Gewerbegebiets. Diese netzbasierte 

Wärmeversorgung soll den aktuellen klima- und energiepolitischen Qualitätskriterien 

entsprechen. Diese und weitere Randbedingungen bzw. Anforderungen an das untersuchte 

Wärmeversorgungskonzept sind Vorgaben der Stadtverwaltung Ehningen, bzw. wurden 

zwischen EGS-plan und Stadtverwaltung abgestimmt. 

Klima- und energiepolitische Qualitätskriterien 

Eine zukunftsfähige netzbasierte Wärmeversorgung in Neubaugebieten muss grundsätzlich 

die gleichen klima- und energiepolitischen Qualitätskriterien erfüllen wie ein 

Versorgungssystem auf der Ebene von Einzelgebäuden. Diese Qualitätskriterien werden 

größtenteils in Gesetzen und Verordnungen auf Bundes- und Landesebene festgelegt. Sie 

lassen sich im Wesentlichen auf folgende Punkte reduzieren: 

- Niedriger Primärenergieaufwand 

- Niedrige CO2-Emissionen 

Unter Berücksichtigung der aktuellen energiepolitischen Rahmenbedingungen lassen sich 

diese Qualitätskriterien vor allem im Neubau erreichen, durch: 

- Hohe Anteile erneuerbarer Energien 

- Verzicht auf fossile Energieträger 

- Verzicht auf Biomasse 

Der Verzicht auf den Einsatz von Biomasse (fest, flüssig oder gasförmig) leitet sich aus der 

regional und global beschränkten Verfügbarkeit von Biomasse ab. Der Einsatz dieser 

beschränkten Ressourcen sollte auf die Versorgung von Bestandimmobilien reduziert werden, 

denn hier sind oft hohe Versorgungstemperaturen notwendig, die mit Biomassefeuerung gut 

erreicht werden können. Für Neubauten können niedrige Versorgungstemperaturen 

planerisch und baulich erreicht werden, die eine Biomassefeuerung verzichtbar machen und 

den effizienten Einsatz anderer Technologien, vor allem Wärmepumpen, ermöglichen. 

Wärmepumpen als wesentliche Wärmeerzeuger 

Die Konsequenz für die Wärmeversorgung von Neubaugebieten im Allgemeinen ist, dass 

Wärmepumpen die wesentliche Wärmeerzeugungstechnologie darstellen. Wärmepumpen 

stellen Wärme auf dem geforderten Temperaturniveau bereit, indem sie erneuerbare Energien 

aus der Umwelt und elektrischen Strom einsetzen. Je geringer die Strommenge ist, die zur 

Bereitstellung der geforderten Wärmemenge und Temperatur eingesetzt wird, desto höher ist 

die Effizienz der Anlage. Ausgedrückt wird diese Effizienz mit der Jahresarbeitszahl JAZ. Je 

höher dieser Effizienzkennwert ist, desto höher ist der eingesetzte Umweltwärmeanteil bzw. 

desto geringer die eingesetzte Strommenge. 
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Für die erreichbare JAZ einer Wärmepumpenanlage sind neben der technischen Qualität der 

Wärmepumpe selbst, folgende Parameter ausschlaggebend: 

1. Gefordertes Temperaturniveau der Wärmeverbraucher; je niedriger, desto höher ist die 

erreichbare JAZ des Systems 

2. Temperaturniveau der genutzten Umweltwärmequelle; je höher, desto höher ist die 

erreichbare JAZ des Systems 

Typische Wärmequellen für Wärmepumpensysteme sind: 

- Umgebungsluft 

- Oberflächennahe Geothermie (Erdwärmesonden, -körbe, -kollektoren) 

- Grundwasser 

- Solarstrahlung (PVT- oder Solarthermie-Kollektoren) 

- Niedertemperatur-Abwärme aus Industrie und Gewerbe 

Photovoltaik für erneuerbaren Strom 

Durch den Einsatz von Photovoltaik (PV) auf Gebäuden oder anderen verfügbaren Flächen 

kann die Primärenergie- und CO2-Bilanz eines Quartiers/Gebiets positiv beeinflusst werden, 

sprich Umweltwirkungen gesenkt werden. In der Kombination mit Wärmepumpen zur 

Wärmeversorgung gilt dies umso mehr, da Wärmepumpen zusätzlich zur Umweltwärme 

nennenswert elektrischen Strom zur Wärmebereitstellung verbrauchen. Photovoltaikanlagen 

können in der Jahresbilanz einen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpensysteme 

bereitstellen und dadurch den Bezug von elektrischer Energie aus dem Übertragungsnetz 

ersetzen. 

Neben den positiven ökologischen Effekten ist diese Art der Eigenstromversorgung auch 

wirtschaftlich sinnvoll. In Baden-Württemberg ist der Bau von Photovoltaikanlagen auf neuen 

Nichtwohngebäuden inzwischen Pflicht. 

Zeitplan für die Erschließung 

Für die Erschließung des Gebiets liegt ein „Zeitplan Tief- und Straßenbauarbeiten“ vor (Stand: 

07.11.2022). Demnach wird die Ausführungsplanung für Tief- und Straßenbauarbeiten am 

09.12.2022 abgeschlossen und bis zum 16.12.2022 die damit verbundenen Leistungen 

ausgeschrieben. Die Bauphase dieser Leistungen ist im Zeitraum vom 06.03. bis 28.06.2023 

geplant. Dieser Zeitplan wird in die Betrachtungen dieser Stellungnahme einbezogen. 

2.1 Methodik 

Zur Bewertung der Umsetzbarkeit einer zentralen, netzbasierten Wärmeversorgung für das 

entstehende Versorgungsgebiet unter den gesetzten Randbedingungen wurde wie folgt 

vorgegangen: 

1. Abschätzung des zukünftigen Wärmebedarfs im Versorgungsgebiet 

2. Definition der möglichen zentralen (und dezentralen) Versorgungssysteme 

3. Prüfung der Standortpotenziale für erneuerbare Energien und andere Energieträger 

4. Betrachtungen zu Betriebskonzepten für zentrale Versorgungssysteme 
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3 Versorgungsgebiet und zukünftiger Wärmebedarf 

Das Versorgungsgebiet 

Das zukünftige Gewerbegebiet liegt am westlichen Ortsrand von Ehningen und die gesamte 

Fläche des Baugebiets beträgt 5,9 ha. Abbildung 1 zeigt das Gebiet im Luftbild (Quelle: ARP, 

Präsentation Bebauungsplan „Leimental/Mahden“, 23.11.2021). 

 

Abbildung 1: Luftbild mit dem Plangebiet (Quelle: ARP, Präsentation Bebauungsplan 

„Leimental/Mahden“, 23.11.2021) 

 

Die Entwicklung des Plangebiets ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Die vorliegende 

Stellungnahme betrachtet dabei ausschließlich den 1. Bauabschnitt (siehe Abbildung 2), wobei 

die getroffenen Aussagen sich auf das gesamte Gebiet ausweiten lassen. 

Energiebezugsfläche 

Die oberirdische Bruttogeschossfläche für die im 1. Bauabschnitt vorgesehenen, zwölf 

Gebäude beträgt etwa 12.000 m²(o.i.), was einer Nettoraumfläche von etwa 8.400 m² entspricht. 

Wärmebedarf 

Der Wärmebedarf im Versorgungsgebiet setzt sich aus dem Bedarf für Raumheizung und 

Warmwasserbereitung zusammen. Diese Bedarfe sind wiederum abhängig von der Nutzung 

und der Effizienzklasse der Gebäude. Im Plangebiet ist die Ansiedlung von 

Handwerksbetrieben vorgesehen. Es findet keine Wohnnutzung statt. Die voraussichtlichen 

Betriebe stellen keine energieintensiven Betriebe dar. Es handelt sich voraussichtlich um 

Schreinereien, Schlossereien, Heizungs- und Sanitärbetriebe oder ähnliches. 
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Abbildung 2: 1. Bauabschnitt des Plangebiets und Betrachtungsgebiet der vorliegenden 

Stellungnahme (Quelle: ARP, Präsentation Bebauungsplan „Leimental/Mahden“, 

23.11.2021) 

 

Zur Abschätzung des Wärmebedarfs werden die Kennzahlen aus Tabelle 1 angewendet. 

Daraus errechnet sich für die oben genannte Bruttogeschossfläche und die weitere 

Betrachtung in dieser Stellungnahme: 

1. Heizwärmebedarf: 209 MWh/a 

2. Warmwasserbedarf: 42 MWh/a 

3. Wärmeleistungsbedarf: 203 kW 

 

Tabelle 1: Nutzungsspezifische Kennzahlen zur Bestimmung des Wärmebedarfs 

Effizienzstandard spezifischer 
Heizwärmebedarf 

spezifischer 
Warmwasserbedarf 

spezifischer 
Leistungsbedarf 

Maximal: KfW55, 
Lüftung ohne WRG 

23 kWh/m²a 3,5 kWh/m²a 21 W/m² 

Minimal: KfW40, 
Lüftung mit WRG 

12 kWh/m²a 3,5 kWh/m²a 13 W/m² 

Durchschnitt 17,5 kWh/m²a 3,5 kWh/m²a 17 W/m² 

 

4 Definition der zentralen (und dezentralen) Versorgungssysteme 

Um eine zukunftsfähige Wärmeversorgung im geplanten Neubaugebiet zu erreichen kann eine 

dezentrale (gebäudeweise, ohne Wärmenetz) oder eine netzgebundene, zentrale 
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Wärmeversorgung zielführend sein. Um die klima- und energiepolitischen Ziele zu erreichen, 

basieren beide Versorgungskonzepte, wie eingangs erklärt, auf Wärmepumpen. Die 

Entscheidung für eine dezentrale oder zentrale Wärmeversorgung mit Wärmepumpen ist aus 

technischer Sicht sehr stark von den am Standort vorhandenen Wärmequellen abhängig. 

Diese können zentralen Charakter haben (z.B. Grundwasser oder die geothermische oder 

solare Nutzung von Freiflächen) oder unabhängig von zentralen oder dezentralen Aspekten 

nutzbar sein (z.B. Außenluft oder oberflächennahe Geothermie). Darüber hinaus spielen viele 

weitere Aspekte eine entscheidende Rolle und wirken sich auf die technisch-wirtschaftliche 

Machbarkeit der unterschiedlichen Versorgungsvarianten aus. Tabelle 2 stellt einige dieser 

Kriterien qualitativ gegenüber. 

In der Umsetzung zentraler Versorgungssysteme gibt es wiederum auch verschiedene 

Möglichkeiten. Sie reichen von kalten bis klassischen Wärmenetzen. Ausschlaggebend für die 

Wahl der zentralen Versorgungslösung sind die Struktur des Versorgungsgebiets 

(ausgedrückt in Energiedichten), die angestrebte Effizienz und der Komplexitätsgrad, welcher 

sich auf die Versorgungssicherheit und den Aufwand für Betrieb und Instandhaltung auswirkt. 

Die Darstellung in Abbildung 3 listet drei typische Netzvarianten mit Vor- und Nachteilen auf.  

 

 

Abbildung 3: Vor- und Nachteile unterschiedlicher Netzvarianten 

 

Für das untersuchte Entwicklungsgebiet „Leimental/Mahden“ ist im Falle einer zentralen, 

netzgebundenen Wärmeversorgung ein kaltes Nahwärmenetz zu bevorzugen. Dies liegt in der 

geringen Energiedichte begründet. Ein 2- oder 4-Leiternetz wäre im Vergleich zur kalten 

Nahwärme durch die Wärmeverluste für den Wärmetransport und die reduzierte Effizienz von 

Wärmepumpen durch die notwendige, überhöhte VL-Temperatur technisch im Nachteil.  

Kalte Nahwärmenetze sind allerdings innovative Versorgungslösungen, für die es wenig 

Umsetzungserfahrung gibt. Sie stellen erhöhte Anforderungen an den Wärmeversorger. 
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Tabelle 2: Qualitative Vergleichskriterien von zentralen und dezentralen Versorgungslösungen mit 

Wärmepumpen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

Kategorie Zentrale Versorgung Dezentrale Versorgung 

Wärmequellen - Grundwasser 
- Abwärme aus Industrie 
- Geothermie 

Freiflächen 
- Solarstrahlung 

Freiflächen 
- Abwasser 
- Fluss-/Seewasser 
- (Außenluft) 

- Geothermie auf 
Grundstück 

- Außenluft 
- Solarstrahlung 

Grundstück 
- (Grundwasser) 
- (Abwasser) 

Kombination mit PV - mit Freiflächen-PV gut; 
- mit dezentralen 

Dachanlagen schwierig 

- mit dezentralen 
Dachanlagen sehr gut 

Gefordertes Temperaturniveau 
ab Wärmepumpe 

Mit klassischem Wärmenetz: 
durch Wärmeverluste im 
Wärmenetz höher als vom 
Verbraucher gefordert. 
Dadurch Effizienzverlust. 

Mit kalter Nahwärme: kein 
Unterschied zu dezentraler 
Versorgung 

Temperaturniveau entspricht 
den Erfordernissen des 
Verbrauchers. Keine 
Effizienzverluste. 

Erreichbare JAZ Mit klassischem Wärmenetz: 
geringer als bei dezentraler 
Versorgung (siehe „gefordertes 
Temperaturniveau 
Wärmepumpe“) 

Optimiert, durch angepassten 
Betrieb auf Temperaturniveau 
der Verbraucher 

Betriebskonzept Wärmeversorger nötig. Er trägt 
Investitionen und ist 
Eigentümer des Netzes und 
der Wärmeerzeugungsanlagen. 

Wärmeverbraucher sind 
Kunden des Versorgers und 
kaufen Wärme ein. 

Gebäudeeigentümer sind auch 
Eigentümer und Betreiber der 
Wärmeerzeugungsanlage. Sie 
kaufen Strom als Energieträger 
ein. 

Investitionskosten  Für Wärmepumpen und 
Erschließung von 
Wärmequellen ggf. reduziert 
durch Marktvorteile eines 
Wärmeversorgers vgl. mit 
Bauherren. 

Durch Wärmenetz erhöht. 

Geringer durch Abwesenheit 
des Wärmenetzes. 

Ggf. erhöht aufgrund 
abwesender Skaleneffekte. 

Wirtschaftlichkeit für 
Wärmeverbraucher 

Abhängig von Gesamt-
Investitionskosten (Netz und 
Wärmequelle), Stromeinkauf, 
Betriebskosten und 
Gewinnerwartung auf 
Versorgerseite 

Abhängig von Stromkosten und 
Investitionskosten (vor allem 
abhängig von Wärmequelle); 
Vorteil: keine Gewinnerwartung 
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5 Prüfung der Standortpotenziale für erneuerbare Energien und 

andere Energieträger 

Für den betrachteten Standort wurde die Verfügbarkeit erneuerbarer und leitungsgebundener 

Energieträger untersucht und bewertet. Eine Zusammenfassung liefert Tabelle 3. Auf einige 

Energiequellen wird im Weiteren detaillierter eingegangen. 

 

Tabelle 3: Energiequellen am Standort „Leimental/Mahden“ 

Energiequelle Standortspezifische Einschätzung 

 

Fernwärme Nicht vorhanden 

 

Gasnetz 

Verfügbar, Erschließung möglich, aus 

energie- und klimapolitischen Erwägungen 

ausgeschlossen 

 

Abwasser Nicht verfügbar 

 

Erdsonden - Geothermie  Zentral und dezentral verfügbar (50 bis 60 m) 

 

Erdwärmekörbe/Flachkollektoren Dezentral verfügbar 

 

Außenluft Zentral und dezentral verfügbar 

 

Grundwasser Zentral und dezentral verfügbar 

 

Flusswasser (Main) Nicht verfügbar 

 

Biomasse 
Verfügbar, aus energie- und klimapolitischen 

Erwägungen ausgeschlossen 

 

Erdsonden – Geothermie 

Das Informationssystem Oberflächennahe Geothermie Baden-Württemberg (isong.lgrb-

bw.de/) liefert öffentlich zugänglich, standortgenaue Informationen zum geothermischen 

Potenzial. Für das zukünftige Baugebiet stellt sich das geothermische Potenzial wie folgt dar: 

- Flächen liegen außerhalb von Wasser- und Quellschutzgebieten 

- Beschränkung der Bohrtiefe auf etwa 50 bis 60 m (Top Haßmersheim-Schichten) 

- Geothermische Nutzung „effizient“ möglich (nach VDI-Richtline 4640 Blatt 2 zwischen 

100 und 125 kWh/m Sonde) 

file://///vm-shares-001/EGS-plan/EGS%202022/E22383%20EK%20Nahwärme%20Ehningen/C%20Energiekonzept/isong.lgrb-bw.de/
file://///vm-shares-001/EGS-plan/EGS%202022/E22383%20EK%20Nahwärme%20Ehningen/C%20Energiekonzept/isong.lgrb-bw.de/
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Für diese Stellungnahme wurden Standortinformationen für zwei Punkte abgerufen. Diese sind 

in Abbildung 4 dargestellt. 

 

  

Abbildung 4: Punkte im Erschließungsgebiet für die das geothermische Potenzial abgerufen wurde. 

 

Die Nutzung von Erdwärmesonden ist sowohl bei dezentraler als auch zentraler Versorgung 

möglich. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass sich Erdsonden in ihrer Effizienz gegenseitig 

beeinflussen. Die aus ISONG ermittelte Effizienz ist auf Einzelsonden anzuwenden, die nicht 

von nahegelegenen weiteren Erdsonden beeinflusst werden. Dieser Umstand bedingt, dass 

Erdsonden grundsätzlich in einer dezentralen Versorgung effizienter sind als in einer 

Zentralen, in der mehrere Sonden auf ein Gebiet (z. B. Freifläche) konzentriert werden.  

Der Umweltwärmebedarf im Gebiet „Leimental/Mahden“ beträgt etwa 190 MWh/a (bei 

251 MWh/a Wärmebedarf und JAZ = 4). Daraus errechnet sich eine notwendige Anzahl von 

58 Sonden (bei durchschnittlich 55 m Sondentiefe und einer spezifischen Entnahmearbeit von 

60 kWh/m). Bei einem Sondenabstand von 8 m errechnet sich daraus ein Flächenbedarf von 

etwa 58 x 64 m (3.712 m²). 

Bei einer dezentralen, gebäudeweisen Versorgung des Gebiets mit Erdsonden-

Wärmepumpen werden im Vergleich etwa 46 Sonden benötigt, da durch die Verteilung der 

Sonden über eine größere Fläche die gegenseitige Beeinflussung geringer ist. (Annahme: 

spez. Entnahmearbeit von 75 kWh/m). 

Damit fällt der Aufwand zur Erschließung der Wärmequelle Erdsonden bei dezentraler 

Versorgung geringer aus als bei zentraler Versorgung. Zudem ist der Aufwand für die 

horizontale Verrohrung (Sammelleitungen) bei dezentraler Lösung ebenfalls geringer. 

Grundwasser 

Die Nutzung von Grundwasser stellt bei entsprechendem Grundwasservorkommen eine 

effiziente und in der Erschließung günstige Wärmequelle dar. Das Vorkommen von 

Grundwasser ist stark standortabhängig und ohne eine Grundwassererkundung vorab nur 

schwer einzuschätzen. Für die vorliegende Stellungnahme wurde zur Einschätzung der 

Auffindungswahrscheinlichkeit von Grundwasser Kontakt zum Landratsamt Böblingen, 
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Referat Bauen und Umwelt aufgenommen. Die Rückmeldung durch Herrn Andreas 

Steinacker, vom 14.11.2022 lautet wie folgt: 

„Sowohl im Steinbruchumfeld als auch in Ortslage Ehningen (Bahnhofsumfeld) wurde 

Grundwasser oberhalb der Hassmersheimer Mergel erschlossen. Der dort 

angetroffene geologische Aufbau des Untergrundes entspricht in etwa Ihrem 

Projektumfeld. Es handelt sich dabei jeweils um einen so genannten Kluft- bzw. 

Karstgrundwasserleiter. Die Grundwasserführung ist an Wegsamkeiten im Untergrund 

gebunden. Das heißt, mögliche Entnahme- und Schluckbrunnen benötigen einen 

Anschluss an potentiell Wasser führende Strukturen (Spalten oder Klüfte im 

Untergrund). 

Kurz: Wasser sollte vorhanden sein. Die Erschließung ist mit gewissen 

Unwägbarkeiten verbunden.“ 

Die Genehmigungsfähigkeit einer thermischen Grundwassernutzung wurde durch Herrn 

Steinacker ebenfalls bestätigt. 

Um die tatsächliche Nutzung von Grundwasser im Gebiet zu klären sind 

Erkundungsmaßnahmen notwendig. Derartige Maßnahmen werden von spezialisierten 

Bohrunternehmen durchgeführt und von spezialisierten Ingenieurbüros begleitet. Die Kosten 

einer solchen Erkundung belaufen sich auf etwas 20.000 bis 40.000 €. Sie sind stets m it dem 

Risiko behaftet, dass für den gewählten Bohrpunkt kein Grundwasser oder nicht die benötigte 

Schüttmenge aufgefunden wird. Der Zeitaufwand für eine Erkundung beträgt ab Beginn der 

Maßnahme mindestens 4 bis 8 Wochen. 

Unter Berücksichtigung des aktuellen Zeitplans für die Entwicklung und Erschließung des 

Baugebiets, die Kosten und Risiken einer Grundwassererkundung erachten wir diese 

Energiequelle deshalb für nicht geeignet. 

Eine Nutzung von Grundwasser bei dezentraler Versorgung des Gebiets bleibt hingegen 

möglich. Der Aufwand für die Erkundung dürfte allerdings nicht im Verhältnis stehen und wird 

somit als sehr unwahrscheinlich erachtet. 

6 Betrachtungen zu Betriebskonzepten für zentrale 

Versorgungssysteme 

Der Betrieb zentraler Versorgungssysteme wird, im Gegensatz zu Dezentralen, nicht von den 

Wärmeverbrauchern selbst aufgebaut und betrieben, sondern von einem Betreiber. 

Klassischerweise treten als Investoren und Betreiber Unternehmen auf, wie z.B. Stadtwerke, 

private Wärmeversorgungsunternehmen und Genossenschaften oder in Ausnahmen auch 

Eigentümergemeinschaften. Dieses Unternehmen trägt die Investitionen in das Wärmenetz 

und die Wärmeerzeugungsanlagen und verkauft als Dienstleister Wärme an die 

angeschlossenen Verbraucher/Kunden. 

Um das wirtschaftliche Risiko für Wärmeversorgungsunternehmen zu reduzieren, wird in der 

Regel im Rahmen des B-Plan-Verfahrens ein sogenannter „Anschluss- und 
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Benutzungszwang“ festgeschrieben. Bauherren im Versorgungsgebiet wird es damit untersagt 

andere Wärmeversorgungssysteme aufzubauen und zu nutzen. Der Anschluss an das 

Wärmenetz ist verpflichtend, solange die Kosten aus Kundensicht verhältnismäßig sind und 

dem Versorgungsunternehmen kein Missbrauch der Monopolstellung nachgewiesen werden 

kann. 

Für das Gewerbegebiet Leimental/Mahden ist festzuhalten, dass zum aktuellen Zeitpunkt kein 

Wärmeversorgungsunternehmen in die Gebietsentwicklung involviert ist. Unter 

Berücksichtigung des aktuellen Zeitplans zur Entwicklung und Erschließung des Baugebiets, 

stellt dieser Umstand ein beträchtliches Risiko dar. Die Gefahr besteht, dass im B-Plan die 

Entscheidung einer zentralen Versorgung getroffen wird, planerische Vorgaben festgelegt 

werden (z.B. kaltes Wärmenetz) und Investitionen in die Erschließung des Gebiets fließen, 

später jedoch kein Versorgungsunternehmen gefunden wird, welches den Betrieb 

übernehmen kann oder möchte (aus technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen). 

7 Schlussfolgerungen und Empfehlung 

In die planerische Festlegung für eine zentrale oder dezentrale Versorgung fließen 

verschiedene standortspezifische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Faktoren ein 

(siehe vorangehende Kapitel). Eine Entscheidung ist stets projektspezifisch zu treffen und 

kann nicht pauschal erfolgen. Das übergeordnete Ziel ist dabei stets die Einhaltung klima- und 

energiepolitischer Vorgaben und der Wirtschaftlichkeit aus Wärmeverbraucher- und ggf. 

Versorgersicht. 

Für das Gewerbegebiet Leimental/Mahden, in Ehningen, empfiehlt EGS-plan eine 

dezentrale Wärmeversorgung der entstehenden Gebäude und keine Erschließung mit 

einem Wärmenetz. 

Die wesentlichen Gründe dafür sind: 

- Geringe Größe und Wärmedichte im Gebiet, stellt schlechte wirtschaftliche 

Voraussetzung für Wärmeversorger dar. Dezentrale Versorgung ist dadurch im Vorteil. 

- Fehlende Quelle erneuerbarer Energie mit zentralem Charakter, erschwert 

wirtschaftliche Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele bei zentralem 

Versorgungskonzept. Bei dezentraler, gebäudeweiser Versorgung können die 

Wärmequellen Außenluft und oberflächennahe Geothermie effizienter und dadurch 

wirtschaftlicher eingesetzt werden. 

- Zeitplan für die Gebietsentwicklung und notwendige Planungszeit für ein zentrales 

Versorgungskonzept erscheinen nicht vereinbar.  

- Es ist noch kein Wärmeversorgungsunternehmen in die Planung involviert. Durch die 

schlechten Grundvoraussetzungen für eine zentrale Versorgung entstehen dadurch 

nennenswerte Risiken für eine spätere, wirtschaftliche Lösung sowohl aus Versorger- 

als auch aus Verbrauchersicht. 

Festzuhalten ist, dass die klima- und energiepolitischen Ziele auch mit einer dezentralen 

Wärmeversorgung der Gebäude erreicht werden. Ermöglicht wird das wie folgt: 
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- In Neubaugebieten sind hohe Gebäude-Effizienzstandards möglich und wirtschaftlich. 

Die Versorgungstemperaturen sind niedrig und erlauben den Einsatz erneuerbarer 

Energien zur Wärmeversorgung. 

- Wärmepumpen können als monovalente Wärmeerzeuger eingesetzt werden. Sie 

nutzen erneuerbare Energien, wie Außenluft oder oberflächennahe Geothermie und 

Strom zur Wärmeerzeugung. 

- Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden erzeugen Strom aus erneuerbarer Energie. 

Die Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpe erhöht die Wirtschaftlichkeit 

beider Systeme. 

Für das weitere B-Plan-Verfahren und die Erschließung des Baugebiets empfiehlt EGS-plan: 

4. Keine Erschließung des Baugebiets mit Erdgas: die Nutzung von Erdgas ist nicht 

vereinbar mit den klima- und energiepolitischen Zielen. Die Wärmeversorgung von 

Neubauten mit Wärmepumpen und Photovoltaik ist zudem meist wirtschaftlicher als 

mit Erdgas. 

5. Eine Wärmeversorgung aus fester Biomasse stellt eine Option auf Basis erneuerbarer 

Energien dar. Da feste Biomasse allerdings nur begrenzt vorhanden ist, sollte dessen 

Einsatz in Neubaugebieten nach Möglichkeit vermieden werden und zum Einsatz in 

Bestandgebäuden beschränkt werden. Wir empfehlen deshalb ein sogenanntes 

Feuerstätten-Verbot im B-Plan und/oder in den Grundstücks-Kaufverträgen zu 

verankern. 

6. Die Nutzung von Photovoltaik auf Neubauten ist in Baden-Württemberg verpflichtend 

vorgesehen. Diese Nutzungspflicht kann und sollte im B-Plan und/oder den 

Grundstücks-Kaufverträgen zusätzlich bekräftigt werden. 





Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 416/2022 

Amt / Sachgebiet:  Hauptamt 

Bearbeiter*in: Joppke, Brigitte 

Aktenzeichen: 108.5 

Sitzungstermin:  GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

S a t z u n g  z u r  Än d e r u n g  d e r  S a t z u n g  ü b e r  d i e  B e n u t z u n g  
v o n  O b d a c h l o s e n -  u n d  F l ü c h t l i n g s u n t e r k ü n f t e n  
-  G e b ü h r e n m a ß s t a b  u n d  G e b ü h r e n h ö h e  ( §  1 3  A b s .  2 )  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
Der Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften in Ehningen (Fassung vom 16.05.2006, zuletzt geändert am 
18.09.2018) wird zugestimmt.  
 
 
Die Satzung wird wie folgt beschlossen: 
 
 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften in Ehningen 

 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2 und 
13 des Kommunalabgabengesetztes (KAG), hat der Gemeinderat der Gemeinde Ehningen 
am 13.12.2022 folgende Satzung zur Änderung der Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
§13 (2) wird wie folgt neu gefasst 

 
 
§13 (2) Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
 
 
(2) Die Benutzungsgebühr für die Obdachlosen- (§1 Abs. 2) und Flüchtlingsunterkünfte (§1 
Abs. 3) ohne Betriebskosten beträgt je qm Wohnfläche und Kalendermonat: 
 
Objekt        neu:     
Bahnhofstraße 23      € 8,00   
Beethovenstraße 10      € 8,20     
Eichendorffstraße 35      € 8,00     
Gartenstraße 10      € 5,50    
Herdweg 13          € 7,30                                       
Herdweg 22       € 9,66     
Schulstraße 1       € 8,00     
Schulstraße 3       € 8,00      



Schlossstraße 3 und 5      € 7,10    
Schulstraße 6 und 8 
Siegfriedstraße 50 (kath. Gemeindehaus)   € 7,50    
Zeisigweg 2        € 8,90     
Zeisigweg 5        € 8,90    
  
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt § 13 Abs. 2 der Satzung in der alten Fassung außer Kraft.  
 
 
Ausgefertigt  
Ehningen, 14.12.2022 
 
gez. Lukas Rosengrün  
Bürgermeister 
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Erläuterungen: 
 
 
1. Einleitung 

 
Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe zur Unterbringung von Obdachlosen stehen der 
Gemeinde Ehningen verschiedene Unterkünfte zur Verfügung. Die Benutzung dieser 
Unterkünfte ist über eine Satzung geregelt, ebenso die Höhe der zu entrichtenden 
Entschädigung. Hier ist eine Anpassung der Regelung nötig.  
Für einen Teil der angemieteten Unterkünfte wurden die Mieten erhöht und es wurden 
weitere Unterkünfte dazu gemietet.  
 
 
 
2. Sachverhalt 

 
Neben dem klassischen Obdachlosenfall, werden auch Flüchtlinge, die der Gemeinde zur 
Anschlussunterbringung zugeteilt werden in der Regel zuerst im Rahmen der 
Obdachlosigkeit in Unterkünfte eingewiesen. Die Zahl der Unterkünfte für diesen Zweck ist 
deshalb auch entsprechend hoch.  
Da sich die Unterkünfte in Ausstattung und der Bauweise doch ziemlich unterscheiden, wird 
in Ehningen für die Festlegung des Gebührensatzes jedes Objekt gesondert betrachtet und 
ein gesonderter Gebührensatz festgelegt. Gebührenmaßstab sind dabei die Kosten / qm.  
 
Bei gefördertem Wohnraum ist dazu noch die Mietobergrenze zu beachten, die nach den 
Vorgaben im Zuschussbescheid für finanzielle Zuschüsse bei Neubauten nicht 
überschritten werden darf und z.B. im Fall der Bahnhofstraße 23 zu beachten ist. 
 
 
Nachfolgend die Gegenüberstellung von neuen und bisherigen Sätzen: 
 
          neu:   bisher: 
 
Bahnhofstraße 23      € 8,00   € 8,00 
Beethovenstraße 10      € 8,20   -  
Eichendorffstraße 35      € 8,00   -  
Gartenstraße 10      € 5,50   € 5,00 
Herdweg 13          € 7,30    € 6,80                                    
Herdweg 22       € 9,66   € 8,36  
Schulstraße 1       € 8,00    € 7,50 
Schulstraße 3       € 8,00    -  
Schlossstraße 3 und 5      € 7,10   € 6,12 
Schulstraße 6 und 8 
Siegfriedstraße 50 (kath. Gemeindehaus)   € 7,50   - 
Zeisigweg 2        € 8,90   € 7,70  
Zeisigweg 5        € 8,90   - 
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Aufgestellt: 
Ehningen, 01.12.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :   
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 420/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bauamt 

Bearbeiter*in: Reichert, Brigitta 

Aktenzeichen: 023.22 

Sitzungstermin: 13.12.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

R a d s c h n e l l w e g e a u s b a u  E h n i n g e n  K 1 0 7 7  
2 .  B a u a b s c h n i t t  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
Das kommunale Einvernehmen der Gemeinde zur beantragten Befreiung vom 
Pflanzgebot auf einer rund 280 m langen und 1,5 m breiten Fläche am südlichen Rand 
der Flurstücke 2190/11 und 1652 im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des 
Radschnellwegs in Ehningen entlang der K1077 wird gemäß § 36 BauGB i. V. m. § 31 
BauGB erteilt.  
 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
In diesem Bereich der Radschnellwegplanung für den zweiten Bauabschnitt in Ehningen 

gilt der Bebauungsplan „Letten mit Änderung III“. Laut Bebauungsplan ist unmittelbar 

nördlich am Radweg und somit noch auf dem unbebauten Weggrundstück die Fläche 

„Pflanzgebot 2“ festgesetzt. Zusammen mit der auf Privat- und Gemeindegrund 

benötigten Fläche ergibt sich somit ein rund 280 m langer und rund 1,5 m breiter Streifen, 

der für das Bauvorhaben vom Pflanzgebot befreit werden müsste. Eine entsprechende 

Skizze ist im Lageplan dargestellt (Anlage). 

 

Um die südlich angrenzende Baumreihe nicht fällen zu müssen, ist es erforderlich, dass 

die bestehende Hecke stark zurückgeschnitten und in Abschnitten auch komplett entfernt 

werden muss. Nach der Baumaßnahme erfolgt in Richtung Norden versetzt eine 

Neupflanzung.  

 

Die Landkreisverwaltung beantragt im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des 

Radschnellwegs in Ehningen entlang der K1077 eine Befreiung vom Pflanzgebot auf einer 

rund 280 m langen und 1,5 m breiten Fläche am südlichen Rand der Flurstücke 2190/11 

und 1652. 

 
 
 
 
 
 
S a c h v e r h a l t :  
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Mit dem Ausbau des Radverkehrsnetzes allgemein und im Besonderen mit dem Bau von 

Radschnellverbindungen sieht der Landkreis Böblingen einen sehr bedeutsamen Baustein 

zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität im Landkreis und in der Nachbarschaft zur 

Landeshauptstadt Stuttgart. Eine RSV kann einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der 

sehr stark belasteten Kfz-Verkehrsstraßen leisten und führt auch zu einer Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen, der Feinstaubbelastung und des Verkehrslärms.   

 
Drei Teilstücke der Radschnellverbindung RS 1 zwischen Herrenberg und Stuttgart wurden 
bereits fertiggestellt, diese sind: 7,7, km Böblingen/Sindelfingen-Stuttgart, 2,4 km 
Böblingen-Ehningen und 0,5 km bei Ehningen straßenbegleitend zur K1077. 
 

Gegenstand der vorliegenden Beschlussvorlage ist der zweite Bauabschnitt in Ehningen. 

Er schließt an das letztgenannte Teilstück in Ehningen an und erstreckt sich über rund 1,6 

km entlang der K1077 zwischen der Kreuzung K1077/1000 (Hildrizhauser Str.) bis zur 

Einmündung der Kreisstraße K1002 (Nordwestliche Randstraße) in die K1077. 

 

Der Ausbauabschnitt hat eine Länge von 1,6 km. Auf der gesamten Ausbaustrecke 

besteht bereits ein Geh-/Radweg, der auf die geltende Regelbreite von 4,0 m verbreitert 

werden soll. Fußgängerverkehr ist auch zukünftig auf dem Weg zugelassen.  

 

Streckendetails:  

Die Strecke verläuft durchgängig auf der Nordseite der Kreisstraße K 1077. Der Ausbau 

des Radwegs beginnt aus Richtung Böblingen am Knotenpunkt Hildrizhauser Straße in 

Ehningen und lässt sich in drei Teilbereiche gliedern: 

 

1. Von der Hildrizhauser Straße in Richtung Südwesten entlang an Gewerbeflächen 

bis zum Krebsbach. Die hier gelegene Bedarfsbushaltestelle wird barrierefrei 

ausgebaut und verlängert, damit zukünftig auch längere Busse des 

Schienenersatzverkehrs die Haltestelle anfahren können. An der Bushaltestelle 

findet kein regelmäßiger Linienverkehr, sondern nur im Bedarfsfall ein 

Schienenersatzverkehr statt, sofern es Störungen auf dem Schienennetz zwischen 

Böblingen und Gärtringen gibt. 

Die alte und schmale Holzbrücke über den Krebsbach soll durch eine neue, 4 m 

breite Aluminiumbrücke ersetzt werden. 

 

2. Zwischen Krebsbach und Einmündung Herrenberger Straße verläuft der 

Radschnellweg von der Ortslage getrennt zwischen einer Natursteinmauer und der 

Kreisstraße. Die Natursteinmauer begrenzt den bestehenden Radweg an der 

Nordseite, so dass dieser Richtung Straße verbreitert werden muss. Die Querung 

der Herrenberger Straße wird ebenfalls entsprechend den Richtlinien umgebaut. 

 

3. Entlang der bestehenden Baumreihe zwischen Herrenberger Straße und 

Einmündung Nordwestliche Randstraße K1002 wird der bestehende Weg zur 

Bestandserhaltung und zum Schutz der Baumreihe nicht Richtung Baumreihe 

verbreitert, sondern ausschließlich auf dessen Nordseite, wo eine eingezäunte 

Grünfläche mit Retentionsbecken und ein Firmengelände angrenzen. Zum Zweck 

der Wegverbreiterung ist jedoch der Eingriff in eine Fläche erforderlich, die laut 
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Bebauungsplan mit einem Pflanzgebot belegt ist. Die Grünfläche besteht zum 

größten Teil aus einer Hecke, die im Rahmen der Baumaßnahmen voraussichtlich 

stark zurückgeschnitten und in Abschnitten auch komplett entfernt werden muss. 

Nach der Baumaßnahme erfolgt eine Neupflanzung. Generell wird der Eingriff in 

den Naturhaushalt im Rahmen der erforderlichen Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

betrachtet. Entsprechende Ausgleichsleistungen sind vom Landkreis zu erbringen.  

In bestimmten Bereichen des Flurstücks Nr. 2190/11 muss der vorhandene Zaun 

versetzt und auf Grundfläche von Privat und Gemeinde (Flurstück Nr. 1652) 

zugegriffen werden.  

 
 
Zeitplanung: 
Die Bauarbeiten am Radschnellweg und an der Brücke über den Krebsbach beginnen 
voraussichtlich Ende des 1. Quartals und werden im Herbst 2023 abgeschlossen. 
 
 
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n : 
 
keine 
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 01.12.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  Kartenskizze_Eingriff in Fläche mit Pflanzgebot 

 





 

Skizze zum Eingriff in Fläche mit Pflanzgebot (B-Plan Letten III) 

Projekt: Radschnellwegplanung Ehningen K1077 2. Bauabschnitt 

 

 

 

     Inanspruchnahme von Fläche mit Pflanzgebot 

 Die beanspruchte Fläche umfasst eine Länge von rund 280 m und eine Breite von 1,5 m.  

Der Grünfläche besteht zum größten Teil aus einer Hecke, die im Rahmen der Baumaßnahmen voraussichtlich stark zurückgeschnitten und in  

Abschnitten auch komplett entfernt werden muss. Nach der Baumaßnahme erfolgt eine Neupflanzung. Generell wird der Eingriff in den 

Naturhaushalt im Rahmen der erforderlichen Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung betrachtet. Entsprechende Ausgleichsleistungen sind vom 

Landkreis zu erbringen. Durch den Eingriff bzw. die Wegverbreiterung auf die Nordseite kann die zwischen Radweg und Kreisstraße gelegene 

Baumallee erhalten bleiben bzw. wird nicht beeinträchtig.  
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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 423/2022 

Amt / Sachgebiet:  Bauamt 

Bearbeiter*in: Reichert, Brigitta 

Aktenzeichen: 023.22 

Sitzungstermin: 13.12.2022 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

A n t r a g  a u f  B a u g e n e h m i g u n g  
H i l d r i z h a u s e r  S t r . 1 1 1 ,  F l s t .  N r .  8 6 4  
N e u b a u  e i n e r  2 - F e l d - T e n n i s h a l l e  m i t  U m k l e i d e g e b ä u d e  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
1. Das kommunale Einvernehmen der Gemeinde zum Bauantrag in der vorliegenden 

Form vom 09.11.2022 wird gem. § 36 BauGB i. V. m. § 31 BauGB erteilt.  
2. Die Zustimmung der Gemeinde Ehningen als Grundstückseigentümerin zum 

Bauvorhaben wird erteilt. 
3. Die Zustimmung der Gemeinde Ehningen zur Waldumwandlung wird erteilt. 

 
F r ü h e r e  B e r a t u n g e n : 
GR 05.07.2021, TOP 3 zur Bauvoranfrage vom 26.11.2020 
 

 

S a c h v e r h a l t :  
In der Sitzung des Gemeinderats am 05.07.2021 wurde über die vom TC Ehningen 
eingereichte Bauvoranfrage beraten und das erforderliche Einvernehmen für einen 
späteren Bauantrag in Aussicht gestellt. 
Mit der eingereichten Bauvoranfrage wurden folgende Einzelfragen gestellt: 

1. Ist die Überbauung der Plätze 1 und 2 (südöstliche Tennisplätze) als Standort 

einer Zweifeld-Tennishalle mit Umkleidegebäude vorstellbar? 

2. Stimmt der Gemeinderat Ehningen einer Abholzung zur Herstellung des 30 m-

Waldabstandes für diesen Standort zu? 

3. Stimmt das LRA BB einer Abholzung zur Herstellung des 30 m-Waldabstandes für 

diesen Standort zu? 

4. Stimmt das RP Stuttgart einer Unterschreitung des 40 m-Autobahnabstandes zu? 

 

Zur Unterschreitung des Waldabstandes und der Unterschreitung des Anbauverbots an 

Autobahnen von 40 m wurden die Stellungnahmen der Fachbehörden eingeholt. 

 

Die Fachbehörden Forst, Landschafts- und Naturschutz haben in mehreren 

Stellungnahmen Bedenken mitgeteilt.  

Das Fernstraßen-Bundesamt hat in seiner Stellungnahme, die für das Bauvorhaben 
erforderliche Ausnahme abgelehnt.  
Somit konnte die Bauvoranfrage von der Unteren Baurechtsbehörde nicht positiv 
beschieden werden. 
Am 12.10.2022 wurde die Bauvoranfrage zurückgezogen. 
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N e u e r  B a u a n t r a g : 
Am 09.11.2022 wurde ein neuer Bauantrag eingereicht. Abweichend von der 
Bauvoranfrage ist die Tennishalle nun auf den südwestlichen Tennisplätzen 3 und 4 geplant 
(siehe Anlage Lageplan). 
 
 
A b w e i c h u n g e n :  

1. Bauvorhaben komplett außerhalb Baufenster, Überbauung der Tennisplätze 3 und 4 

(südwestliche Tennisplätze) 

 2. Unterschreitung des erforderlichen Waldabstandes von 30 m  
 
●Das kommunale Einvernehmen gemäß § 36 BauGB i. V. m. § 31 BauGB ist erforderlich. 
Es ist eine Befreiung gem. § 31 (2) BauGB erforderlich.  
 
●Die Zustimmung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin zum Bauvorhaben ist   
erforderlich. 
 
●Die Zustimmung der Gemeinde zur Waldumwandlung (Abholzungs- und 
Wiederaufforstungsgenehmigung) ist erforderlich. Der Antrag zur Waldumwandlung muss 
begründet werden. Es muss eine Abwägung des öffentlichen Interesses an der 
Walderhaltung und dem Interesse des Antragstellers erfolgen. 
 
Die Stellungnahmen der Fachbehörden zum aktuellen Bauantrag liegen noch nicht vor. 
Seitens der Baurechtsbehörde beim Landratsamt Böblingen wurden noch weitere 
Unterlagen beim Antragsteller angefordert. 
 

Der Beschlussvorschlag ist im Sinne des Antragstellers positiv zu formulieren. 
 
 

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 01.12.2022 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  Lageplan GR 13.12.2022 
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